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 Veröffentlicht am 26.02.2002

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Führerscheingesetz

Norm

FSG 1997 §29 Abs3;

VVG §5;

Rechtssatz

Eine Zwangsstrafe zur Bewirkung einer unvertretbaren Handlung (hier: die Herausgabe des Führerscheins)im Sinne

des § 5 VVG dient nur dazu, den Verp>ichteten zur Erfüllung dieser Verp>ichtung zu bewegen, jedoch stellt sie keine

Strafe für in der Vergangenheit gelegenen Ungehorsam des Verp>ichteten dar. Wurde die unvertretbare Handlung

bereits (wenn auch nach Verzug) bewirkt, besteht kein Grund mehr für die Verhängung von Zwangsstrafen.
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